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Dienststelle Ort, Datum 

Belehrung 

gemäß der Zentralvorschrift A1-2630/0-9802, Nrn. 405 bis 407, zur Vermeidung des Missbrauchs 
von Betäubungsmitteln: 

1. Strafrechtliche Folgen

Soldatinnen und Soldaten machen sich nach dem Betäubungsmittelgesetz unter anderem
strafbar, wenn sie unbefugt Betäubungsmittel herstellen, erwerben, besitzen, veräußern oder
abgeben. Zu den Betäubungsmitteln gehören auch sogenannte „weiche“ Drogen, wie
Haschisch und Marihuana sowie aufputschende Drogen, zum Beispiel Ecstasy. Bei Zuwider-
handlung sind Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen vorgesehen. Fälle des
Missbrauchs von Betäubungsmitteln sind von den jeweiligen Disziplinarvorgesetzten an die
Staatsanwaltschaft abzugeben.

2. Disziplinare Folgen

Sowohl der unbefugte Besitz auch von nur geringfügigen Mengen als auch der erstmalige
beziehungsweise der wiederholte Konsum von Betäubungsmitteln (betrifft jede Art illegaler
Drogen) innerhalb und außerhalb des Dienstes verstoßen gegen das Verbot der A1-2630/0-9802,
Nr. 406. Jedes für sich stellt bereits ein Dienstvergehen dar und zieht in der Regel ein trup-
pendienstliches beziehungsweise gerichtliches Disziplinarverfahren nach sich.

3. Dienstrechtliche Folgen

Der Missbrauch von Betäubungsmitteln kann während des Freiwilligen Wehrdienstes zur
Entlassung führen. Während der Probezeit, das heißt während der ersten sechs Monate,
können Freiwilligen Wehrdienst Leistende (FWDL) zum 15. oder zum Letzten eines Monats
nach § 58h Abs. 2 des Soldatengesetzes (SG) entlassen werden. Für die Dauer des gesamten
Freiwilligen Wehrdienstes kann die Entlassung beziehungsweise ein Ausschluss von der
Dienstleistung auch auf § 58h Abs. 1 i.V.m. §§ 75, 76 SG gestützt werden. Bei Soldatinnen
und Soldaten auf Zeit führt der Betäubungsmittelmissbrauch in den ersten vier Dienstjahren
– auch ohne vorhergehenden ausdrücklichen Hinweis – nach ständiger Rechtsprechung in
der Regel zu einer fristlosen Entlassung nach § 55 Abs. 5 SG.

Ich (Dienstgrad, Name, Vorname, Personenkennziffer) 

habe diese Belehrung heute zur Kenntnis genommen. 
Eine Ausfertigung der Belehrung habe ich erhalten. 

Unterschrift Verteiler 

1. Grundakte 

2. Nebenakte, sofern erforderlich 

3. Soldat beziehungsweise Soldatin 
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